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WAHRNEHMUNGSBERICHT FÜR DAS SCHULJAHR 2002/03

In diesem Bericht kann nur eine kleine Auswahl von „Wahrnehmungen” dargeboten werden, wobei naturgemäß der besondere Aktualitätsgrad und die Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit für ihre Berücksichtigung entscheidend waren.

1. Zur demographischen Entwicklung im interkulturellen Bereich der steirischen Schulen

Auch im Schuljahr 2002/03 gab es (vgl. den vorjährigen Wahrnehmungsbericht) - gesamtsteirisch betrachtet - eine Zunahme der Zahl der APS-Schüler/innen mit anderer Muttersprache/Erstsprache als Deutsch: Die Gesamtzahl dieser Schüler/innen stieg vom 30.09.2001 bis zum 30.09.2002 von 5684 auf 5868 an (eine Zunahme um 184 Schüler/innen). (Die Zahlen der einzelnen Pflichtschularten in den steirischen Schulbezirken können der APS-Ausländer-statistik zum 30.09.2002 entnommen werden, die ja alle in Frage kommenden Abteilungen des LSR f. Stmk. erhalten haben.)

Anders als bei der sonstigen Entwicklung der Schülerzahlen an den APS der Steiermark ist bei den APS-Schülern/innen ausländischer Herkunft also auch weiterhin kein Schwundprozess festzustellen. Diese Schülergruppe trägt somit seit vielen Jahren - konstant - nicht unwesentlich zu einer Milderung des Problems der APS-Lehrerarbeitslosigkeit im Lande bei. So gelang es im Schuljahr 2002/03 etwa, die Anzahl der 2001/02 im IKL-Bereich beschäftigten steirischen APS-Lehrer/innen fast unverändert beizubehalten: 2001/02 gab es 276 steirische IKL-Lehrer/innen, 2002/03 immerhin noch 272.

Auch an den weiterführenden Schulen unseres Bundeslandes setzte sich die Zunahme des „Ausländer”anteils - wenn auch in geringerem Ausmaß - fort.

2. Verschlechterung der Aufnahmebedingungen an den „Abendschulen”

Die öffentlichen Schulen mit dem Attribut „für Berufstätige” in der offiziellen Bezeichnung, umgangssprachlich „Abendschulen” genannt (z. B. das Bundesgymnasium, Bundesrealgym-nasium und Wirtschaftskundliche Realgymnasium für Berufstätige in Graz), waren immer schon für berufstätige oder arbeitslos gewordene Personen vorgesehen gewesen (mit vorge-schriebenem Mindestalter [Vollendung des 17. Lebensjahres im Jahr der Aufnahme]), hatten aber lange Zeit beispielsweise auch ausländische Jugendliche zukunftweisend-unbürokratisch aufgenommen, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllten, dafür aber den bekannten sonstigen Aufnahmebedingungen entsprachen (vor allem die erforderliche Deutschqualifikation, erworben z. B. durch die Ablegung einer externen Hauptschulabschlussprüfung, be-saßen). 

Heuer nun wurde diese menschenfreundliche, fortschrittliche Praxis plötzlich aufgegeben! Ausländischen Jugendlichen, die alle Aufnahmebedingungen erfüllen, nur nicht diejenige der Berufstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit nach Berufstätigkeit, weil sie in Österreich bisher gar nicht hätten arbeiten dürfen bzw. gegenwärtig (noch immer) nicht arbeiten dürfen, bleiben die Tore der „Abendschulen” nunmehr verschlossen. 

3. Zum muttersprachlichen Unterricht - Ausblick auf das Schuljahr 2003/04, betreffend den muttersprachlichen Unterricht

Wie in den vergangenen Jahren mussten leider auch im Schuljahr 2002/03 neben den überwiegend positiven Beispielen etliche Missstände beim muttersprachlichen Unterricht an den steirischen APS beobachtet werden. Auch im Schuljahr 2002/03 waren der muttersprachliche Unterricht bzw. dessen Lehrkräfte an einzelnen Schulen (mehrerer Schulbezirke!) einer skandalösen Behandlung ausgesetzt. Einige Beispiele (ohne Nennung der Bezirke und Schulen, diese könnten im Bedarfsfall jedoch von den betroffenen Lehrern/innen jederzeit benannt werden!): Nichtweitergabe der Anmeldeformulare für den muttersprachlichen Unterricht an die betreffenden Kinder bzw. „Schubladisierung” unterschriebener Anmeldungen zum muttersprachlichen Unterricht; schikanöse Behandlung muttersprachlicher Lehrkräfte, betreffend den Unterrichtsraum; Weigerung, den/die muttersprachlichen Lehrer/in auch nur in die Schu-le zu lassen (zum Zweck eines Informationsgesprächs mit den potentiellen Schülern/innen), stattdessen die Erklärung: „Wir brauchen diesen Unterricht nicht. Die Kinder sollen Deutsch lernen!”

Als nicht völlig zufrieden stellend ist im Bereich des muttersprachlichen Unterrichts an den steirischen APS die Ressourcensituation zu bezeichnen. Denn für das Schuljahr 2003/04 werden nur 440 Wochenstunden verfügbar sein (1 Stunde weniger als 2002/03), obwohl am 30.09.2003 die Anzahl der Schüler/innen mit anderer Muttersprache (Erstsprache) als Deutsch leicht über dem Stand des Vorjahres liegen wird. 

Immerhin hat die Fachabteilung 6B des Amtes der Stmk. Landesregierung - entgegen ursprünglich geplanten schärferen Sparmaßnahmen - den Rotstift schließlich, dankenswerterweise, doch sehr gemäßigt eingesetzt. Die genannte Fachabteilung gab in einer Entgegnung auf die Feststellung der Ausländerberatungsstelle, dass die vorerwähnten 440 Wochenstunden den Bedarf nicht ausreichend decken, - zutreffend - zu bedenken, „dass seitens des Bundes kein diesbezüglich zweckgebundenes Kontingent bei Erstellung der Stellenplanrichtlinien vorgesehen wurde.”

Die Neuregelung der Dienstverpflichtung an den APS („Jahresnorm”) im Schuljahr 2001/02 hat bekanntlich die mögliche Dienstverpflichtung der muttersprachlichen Lehrer/innen auf 22 Wochenstunden begrenzt; eine Mehrdienstleistung ist nicht mehr vorgesehen. Wenn nun aber in einem „ausländerreichen” Schulbezirk eine zunächst bedarfsgerecht von 1 einzigen muttersprachlichen Lehrkraft betreute Sprachgruppe (beispielsweise die der türkischsprachigen Schüler/innen) sich stetig vergrößert, kann diese muttersprachliche Lehrkraft ihre Aufgabe irgendwann einmal nicht mehr vollständig erfüllen. 

Im Schulbezirk Graz-Stadt ist ein solches Stadium bereits erreicht: Die betreffende muttersprachliche Türkischlehrerin ist zeitlich nicht (mehr) in der Lage, das gesamte Stadtgebiet ausreichend zu beschulen. Wenn im September 2003 durch Umschichtungen noch Stunden verfügbar werden sollten, müssten sie dringend zur Verwendung einer zusätzlichen muttersprachlichen Türkischlehrkraft genutzt werden. Eine vergleichbare Entwicklung ist auch bei den anderen nichtdeutschsprachigen Großgruppen des Grazer APS-Sektors vorstellbar.

An den steirischen AHS und BMHS haben Schüler/innen mit anderer Mutter-/Erstsprache als Deutsch theoretisch die Möglichkeit (im Rahmen der Organisationsform des „Mehrschulenkurses” [ursprünglich im Sprachenbereich nur für fremdsprachlichen Unterricht vorgesehen]), muttersprachlichen Unterricht als Freigegenstand oder unverbindliche Übung zu erhalten. Für die Grazer weiterführenden Schulen konnte bisher auf diese Weise muttersprachlicher Unterricht lediglich für Schüler/innen arabischer, chinesischer, kroatischer und persischer Muttersprache (mit jeweils 2 Wochenstunden) angeboten werden. 

Wünschenswert wäre zum einen die Ausdehnung dieses Unterrichts auf 3 oder - besser - 4 Wochenstunden (der Mehrschulenkurs der russischen Sprache in Bruck/Mur ist mit 3 Wochenstunden großzügiger ausgestattet worden als die Grazer Kurse!), damit effizienter unterrichtet werden kann bzw. damit vor allem auch Nichtmuttersprachler/innen, in einer eigenen Gruppe zusammengefasst, einen Mehrschulenkurs der genannten Sprachen besuchen können, zum anderen die Vermehrung dieses Bildungsangebotes im Raum Graz um die Sprachen Türkisch, Bosnisch, Serbisch, Ungarisch und Russisch (nicht alle an Russisch als Fremdsprache interessierten Grazer AHS- und BMHS-Schüler/innen wollen oder können das BG/BORG [HIB] in Graz-Liebenau besuchen bzw. eine bestimmte andere AHS oder eine BHAK, falls es auch dort angeboten wird!).

4. Zur Problematik der Grazer allgemein bildenden Pflichtschulen mit einem hohen Anteil an Schülern/innen nichtdeutscher Muttersprache (Erstsprache)

Wie in jedem Jahr seit 1999 wird auch heuer wieder der hohe Ausländeranteil an gewissen Grazer APS des rechten Murufers beklagt und diskutiert (s. die Beiträge in der Grazer Kleinen Zeitung vom 16., 17. und 18. Juli 2003). Geboten scheinen hier eine differenzierte Betrachtungsweise und die Einsicht, dass sich diese Problematik nur mittel- bis längerfristig entschärfen lässt. Die Ausländerberatungsstelle merkt hierzu Folgendes an:

· Ausländer ist - im Hinblick auf die Deutschkompetenz - nicht gleich Ausländer. Bei Schulanfängern ausländisch-nichtdeutschsprachiger Familienherkunft sollte bereits anlässlich der Schülereinschreibung sehr genau ermittelt werden, von welcher Qualität die Deutsch-beherrschung ist. Hier geborene und aufgewachsene Kinder nichtdeutscher Muttersprache können theoretisch ganz unterschiedliche Deutschkenntnisse aufweisen; selbst wenn sie den Kindergarten besucht haben, ist nicht von vornherein mit ausreichender Deutsch-beherrschung zu rechnen. Umgekehrt können Kinder ausländisch-nichtdeutschsprachiger familiärer Herkunft durchaus auch mit (annähernd) gleicher Deutschqualifikation die Volksschule beginnen wie von Haus aus deutschsprachige.
· Der gesetzlich vorgesehene maximale Zeitrahmen der Geltung des außerordentlichen Status der Schüler/ineigenschaft bei Schülern/innen nichtdeutscher Muttersprache mit Defiziten in der Deutschbeherrschung sollte möglichst ausgenutzt werden, weil nur im Falle außerordentlicher Schüler/innen die Unterrichtszeit beim besonderen Förderunterricht im Gegenstand Deutsch (BFU) mittels des Faktors 0,8 berechnet wird. Bei ordentlichen Schülern/innen kommt diesbezüglich der - bekanntermaßen wenig hilfreiche - Faktor 0,15 zur Anwendung (vgl. dazu den letztjährigen Wahrnehmungsbericht, Punkt 2 und 3).
· Attraktivierungskonzepte der Schulbehörde(n) mit dem Ziel, deutschsprachige Schüler/innen vom Abwandern in Schulen mit geringem oder ohne Ausländeranteil abzuhalten, sind zu begrüßen, denn sie können sicher in gewissem Umfang hilfreich sein.

· Wirklich entscheidende Veränderungen in Richtung auf einigermaßen „normale″ Verhältnisse in der deutschkompetenzmäßigen Zusammensetzung der APS-Klassen der rechten Murseite lassen sich aber nur über die kommunale Wohnpolitik erreichen: Es ist unumgänglich, den nichtdeutschsprachigen Mitbürgern/innen der Bezirke Gries, Lend (und Jakomini) wohnpolitisch die Türen in die Bezirke links der Mur zu öffnen, wobei jedoch sehr sorgfältige Verteilungsplanungen erforderlich sein werden, um unerwünschte neue Konzentrationen, also die bloße Verlagerung des Problems, und Konflikte mit der „Altbevölkerung″ der Bezirke auf der linken Murseite zu verhindern.

Unter Schulklassen mit „normalen″ Verhältnissen werden hier Klassen verstanden, worin der Anteil der Schüler/innen ausländischer Provenienz mit geringer oder fehlender Deutschkompetenz ein Drittel nicht übersteigt. Die Sprachgruppenherkunft der übrigen zwei Drittel mit zufrieden stellenden, guten oder sehr guten Leistungen in der Unterrichtssprache Deutsch ist grundsätzlich nicht sehr relevant, doch sollten idealerweise möglichst wenige Schüler/innen ein und derselben nichtdeutschsprachigen Gruppe zugehören, damit es in der Klassengemeinschaft zu einem Höchstmaß an deutschsprachiger Kommunikation kommen kann.

Im Zusammenhang mit dem Vorstehenden fällt auf, dass die unerwünschten sprachkompetenzmäßigen Gegebenheiten an den Grazer Innenstadt(volks)schulen ein Dauerthema der lokalen Printmedien darstellen, während die überaus schwierige Unterrichtssituation an der einzigen polytechnischen Schule der Stadt Graz, der Polytechnischen Schule Herrgottwies, vergleichsweise wenig Beachtung findet. Dabei zeigt sich an dieser Schule wie an den vorerwähnten Innenstadt-APS das Problem einer großen Anzahl von Schülern/innen ohne adäquate Deutschbeherrschung (häufig Seiteneinsteiger/innen), allerdings noch verschärft durch den Umstand, dass mit dem Besuch des „Polys” die Schulpflicht beendet wird. 

Um den Besuch der PS und die dort geleistete so wesentliche Berufsvorbereitung für die Schüler/innen nichtdeutscher Muttersprache noch effektivieren zu können, benötigt die PS Herrgottwies die Erfüllung folgender Wünsche:

· Die vorgesehenen IKL-Stunden (besonderer Förderunterricht in Deutsch) nach der 6-Jahre-Regelung und entsprechend den Faktoren 0,8 und 0,15 müssten der Schule gleich im Herbst gegeben werden.

· Die Hauptgruppe der nichtdeutschsprachigen Poly-Schüler/innen, die Türkischsprachigen, sollte 2 Wochenstunden muttersprachlichen Türkischunterricht erhalten, und zwar an der PS Herrgottwies.

· Für den Zweck eines Deutschunterrichts mit höchstmöglichem Wirkungsgrad sollte eine eigene „Türken”klasse (Türken und türkischsprachige Kurden) eingerichtet werden.

Graz, 24.07.2003    Dr. Gottfried W. Kerschbaumer       
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